
TEXTLICHE FESTSETZUNGEN
In Ergänzung zu Teil A: Planzeichnung wird folgendes festgesetzt:

1. Art und Maß der baulichen Nutzung
§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB

1.1 Allgemeines Wohngebiet (WA 1, WA 2, WA 3, WA 4)
§ 1 Abs. 2 Nr. 3 BauNVO i.V.m. § 4 BauNVO 

Nicht zulässig sind (§ 1 Abs. 5 und Abs. 6 Nr. 1 BauNVO):
•Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke,
•Betriebe des Beherbergungsgewerbes,
• sonstige nicht störende Gewerbetriebe,
•Anlagen für Verwaltung, 
•Gartenbaubetriebe und
•Tankstellen.

1.2 Höhe baulicher Anlagen
§ 16 Abs. 2 Nr. 4 BauNVO

(1) Die maximale Höhe baulicher Anlagen wird als Gebäude- und Wandhöhe in Meter über Normal-
höhennull (m ü. NHN) im DHHN 2016 in der Planzeichnung als Höchstmaß festgesetzt.

(2) Maßgebender oberer Bezugspunkt für die Wandhöhe ist der Schnittpunkt der Außenwand des 
obersten Vollgeschosses mit der Dachhaut. 

(3) Wird die Außenwand des obersten Vollgeschosses über dessen Decke vertikal fortgeführt (z. B. 
in Form einer Brüstung oder Attika), ist die Oberkante des oberen Abschlusses dieser aufge-
henden Wandfläche für die Wandhöhe maßgebend.

(4) Die maximale Gebäudehöhe ist der höchste Punkt der baulichen Anlage.
(5) Überschreitungen der zulässigen Gebäudehöhe durch Anlagen für die Nutzung von Solarener-

gie sind bis zu 1,5 m zulässig. Die Anlagen dürfen selbst eine Höhe von bis zu 1,5 m, gemes-
sen von ihrem höchstgelegenen Schnittpunkt mit der Dachhaut, aufweisen.

(6) Überschreitungen der zulässigen Gebäudehöhe durch Aufzugsüberfahrten, Schornsteine, Ab-
luft- und Abgasrohre, Antennen etc. sind um bis zu 0,8 m zulässig. Die Anlagen dürfen selbst ei-
ne Höhe von bis zu 0,8 m, gemessen von ihrem höchstgelegenen Schnittpunkt mit der Dach-
haut, aufweisen.

2. Bauweise, überbaubare und nicht überbaubare Grundstücksflächen
§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, § 22 Abs. 4 und § 23 Abs. 5 BauNVO

(1) In der abweichenden Bauweise werden die Gebäude als Einzel- oder Doppelhäuser mit seitli-
chem Grenzabstand errichtet. Die Länge der in Satz 1 bezeichneten Hausformen darf höchs-
tens 12,0 m für ein Einzelhaus und 24,0 m für ein Doppelhaus betragen.

(2) Terrassen und Balkone sind im Anschluss an die Bebauung bis zur Höhe des Erdgeschossfuß-
bodens bis zu einer Tiefe von 3,0 m und einer Breite von 6,0 m auch außerhalb der Baugrenzen 
zulässig.

3. Grundstücksgrößen
§ 9 Abs. 1 Nr. 3 BauGB

Die Größe eines Baugrundstücks in WA1, WA2 und WA3 muss mindestens betragen:
•250 m² für die Bebauung mit einer Doppelhaus-Hälfte,
•400 m² für die Bebauung mit einem freistehenden Einfamilienhaus.

4. Flächen für Garagen und Carports
§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB

Auf den privaten Baugrundstücken sind Garagen und Carports nur auf den dafür festgesetzten 
Flächen sowie innerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen zulässig.

5. Höchstzulässige Zahl der Wohnungen in Wohngebäuden
§ 9 Abs. 1 Nr. 6 BauGB

(1) In  den  allgemeinen  Wohngebieten  wird  die  Anzahl  der  Wohnungen  pro  Wohngebäude  auf 
höchstens zwei festgesetzt.

(2) Abweichend von Satz 1) sind in WA4 maximal drei Wohnungen pro Gebäude bei der Errichtung 
eines Einzelhauses zulässig, wenn die Gebäudelänge 20,0 m überschreitet.

6. Maßnahmen zum Schutz vor Überflutung durch Starkregen
§ 9 Abs. 1 Nr. 16 c BauGB

(1) In den allgemeinen Wohngebieten sind mindestens 70 % der Dachflächen von Gebäuden und 
Garagen / Carports mit einer ≥ 10 cm starken Substratschicht extensiv zu begrünen, ausgenom-
men hiervon sind als Terrassen genutzte Flächen und Rücksprungflächen im Anschluss an Staf-
felgeschosse (Staffelgeschoss = Nicht-Vollgeschoss als oberster Gebäudeabschluss). 

(2) In WA4 sind Keller als weiße Wannen aus WU-Beton auszuführen. 
(3) Im Plangebiet sind mind. 5 Stockholmer Baumpflanzungssysteme zu etablieren. 

7. Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur 
und Landschaft
§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB

7.1 Maßnahmen zum Artenschutz
(1) Zur Vermeidung der Tötung oder Verletzung europäischer Vogelarten im Allgemeinen während 

der Brutzeit sind Maßnahmen zur Beseitigung von Bäumen und Sträuchern sowie von übrigen 
Vegetationsbeständen einschließlich der Efeuberankung am östlich gelegen Schuppen für Zwe-
cke der Baufeldräumung / Baustelleneinrichtung nur in der Zeit zwischen dem 01. Oktober und 
dem 28. Februar zulässig. Von einer Gehölzfällung außerhalb dieses Zeitraumes (bei vorheriger 
Kontrolle auf Besatz) wird dringend abgeraten, da aufgrund der Vielzahl von potenziellen Nist-
stätten ein Brutvorkommen sehr wahrscheinlich bzw. eine fachgerechte Kontrolle kaum durch-
führbar ist. 

(2) Je nach zeitlichem Beginn der  Abrissarbeiten könnten sich an den Schuppen Gelege oder 
Jungtiere des Hausrotschwanzes und/oder Haussperlings oder anderer Nischenbrüter befinden. 
Im Falle des Beginns der Abrissarbeiten innerhalb des Zeitraums 01. März bis 31. Juli ist das 
Vorkommen der Arten im Vorfeld zu prüfen. Bei einem Brutnachweis sind die Arbeiten bis nach 
dem Flüggewerden der Jungtiere zu verschieben. Eine Tötung von Nestlingen oder die Zer-
störung von Eiern ist rechtswidrig i. S. § 44 (1) Nr.1 BNatSchG. 

(3) Die fachgerechte Umsetzung der in den Absätzen (1) und (2) beschriebenen Maßnahmen ist 
durch eine Ökologische Baubegleitung (ÖBB) sicherzustellen. 

(4) Im Plangebiet sind nur insektenschonende Außenbeleuchtungen mit einem uv-freiem Lichtspek-
trum zulässig.

7.2 Boden- und Grundwasserschutz
(1) Im Plangebiet sind zur Befestigung von ebenerdigen Terrassen, Fuß- und Radwegen sowie von 

Wegen, die ausschließlich als Feuerwehr- und Rettungszufahrten dienen, nur versickerungsfä-
hige Materialien (z.B. offenfugiges Pflaster, Rasengittersteine, Schotterrasen etc.) zulässig.

(2) Bei Eingriffen in Bereiche, in denen natürlicher Oberboden ansteht, soll der Umgang des Ober-
bodens gem. DIN 18300 erfolgen. Zu Beginn der Baumaßnahme ist der Oberboden abzuschie-
ben und einer entsprechenden Zwischenlagerung bzw. Verwertung zuzuführen. Während der 
Bauphase ist die ordnungsgemäße Lagerung von und der sachgerechte Umgang mit wasserge-
fährdenden Stoffen zu gewährleisten.

8. Gemeinschaftsstellplätze in WA4
§ 9 Abs. 1 Nr. 22 BauGB i.V.m. § 21a Abs. 2 BauNVO

(1) Die Flächen für Gemeinschaftsstellplätze (GSt) sind den jeweiligen Grundstücksflächen der Ge-
bäude in WA4 zu gleichen Teilen hinzuzurechnen.

9. Ausschluss fossiler Brennstoffe und Nutzung solarer Strahlungsenergie
§ 9 Abs. 1 Nr. 23 a) und b) BauGB

(1) Fossile Brennstoffe dürfen im Plangebiet für die Wärme- und Warmwasserversorgung nicht ver-
wendet werden.

(2) In den allgemeinen Wohngebieten sind mindestens 80 % der nutzbaren Dachflächen der Ge-
bäude und baulichen Anlagen innerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen mit Photovoltai-
kanlagen zur Nutzung der einfallenden solaren Strahlungsenergie auszustatten (Solarmindest-
fläche), ausgenommen hiervon sind als Terrassen genutzte Flächen und Rücksprungflächen im 
Anschluss an Staffelgeschosse (Nicht-Vollgeschosse als oberster Gebäudeabschluss).

(3) Werden auf einem Dach Solarwärmekollektoren installiert, so kann die hiervon beanspruchte 
Fläche auf die zu realisierende Solarmindestfläche angerechnet werden. Durch geeignete Un-
terkonstruktion ist sicherzustellen, dass die Installation der Anlagen den für Dachbegrünung vor-
gesehenen Flächenanteil nicht beeinträchtigt. 

10. Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen, Bin-
dungen für Bepflanzungen und für die Erhaltung von Bäumen, Sträuchern 
und sonstigen Bepflanzungen
§ 9 Abs. 1 Nr. 25 a) und b) BauGB

(1) In den allgemeinen Wohngebieten sind 40 % der privaten Baugrundstücksflächen zu begrünen, 
davon muss der Gehölz-Anteil mindestens 10 % betragen. 

(2) Im Plangebiet sind bei Neuanpflanzung von Gehölzen standortgerechte Arten gemäß der Aus-
wahlliste „Heimische Sträucher und Bäume“ im Anhang der Begründung zu diesem Bebauungs-
plan zu verwenden. Die Gehölze sind dauerhaft zu pflegen, Abgänge sind zu ersetzen.

11. Höhenlage, Geländeoberfläche, Aufschüttungen und Abgrabungen in WA4
§ 9 Abs. 1 Nr. 17 und Abs. 3 BauGB

(1) In WA4 ist zwischen der Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung VbZ3 und der straßen-
seitigen, nördlichen Baugrenze eine Veränderung der Geländeoberfläche durch Auffüllen bis zu 
einem Höchstmaß von 115,8 m über NHN im DHHN2016 zulässig (siehe Skizze).

(2) In WA4 sind zwischen dem durch Baugrenzen definierten Baufenster und den an das Baugebiet 
angrenzenden Straßenbegrenzungslinien von VbZ1 im Westen bzw. VbZ4 im Süden Abgrabun-
gen zulässig. Nach der Abgrabung darf die modifizierte Geländeoberfläche höchstens 0,25m 
unter der festgesetzten Höhenlage des Erdgeschossfußbodens in der angrenzenden Teilfäche 
des Baufensters liegen (siehe Skizze).

(3) Ebenfalls zulässig ist in WA4 ein Auffüllen in Verlängerung von VbZ3 nach Osten bis zu einem 
Abstand von 7,0 m von der Straßenbegrenzungslinie und bis zu einem Höchstmaß von 113,5 m 
über NHN im DHHN 2016.

(4) Überschreitungen der Höchstmaße für Auffüllungen in WA4 um bis zu 0,25 m sind zulässig, 
wenn dieses zum Anschluss von Bebauung, Stellplätzen oder Zufahrten an die Verkehrsflächen 
notwendig ist.

12. Bauordnungsrechtliche Vorschriften
§ 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. § 89 BauO NRW

12.1 Oberster Gebäudeabschluss
(1) Über dem höchsten zulässigen Vollgeschoss sind bei einem Geschoss, welches kein Vollge-

schoss ist, die Außenwände allseitig um mindestens 1,0 m gegenüber den darunter liegenden 
Gebäudeaußenwänden zurückversetzt zu errichten. Ausgenommen hiervon sind Treppenhäu-
ser und Aufzugsschächte, wenn sie sich der Fassade optisch unterordnen. 

(2) Satz 1 gilt nicht für Außenwände von Doppelhaushälften und innerhalb von Hausgruppen an der 
gemeinsamen Grundstücksgrenze.

12.2 Einfriedungen
(1) Die Höhe der Einfriedungen bemisst sich ab der Oberkante der angrenzenden Verkehrsfläche. 

Einfriedungen an Grundstücksgrenzen zu öffentlichen Verkehrsflächen dürfen eine Gesamthöhe 
von 1,20 m nicht überschreiten. Einfriedungen an den verbleibenden Grundstücksgrenzen sind 
bis zu einer Höhe von 1,50 m zulässig.

(2) Einfriedungen sind als:
•Hecken, oder
•  Zäune in Verbindung mit rankenden Pflanzen, oder
•Zäune mit Sträuchern zulässig. 
Sockelmauern sind bis zu einer Höhe von 0,50 m zulässig.

(3) Geschlossene Einfriedungen aus Stein, Beton, Metall, Holz o.ä. sind nicht zulässig.

12.3 Stellplätze auf den privaten Baugrundstücken und Gemeinschaftsstellplätze
(1) In WA1, WA2 und WA3 sind je Wohneinheit zwei unabhängig voneinander anfahrbare Pkw-

Stellplätze zu errichten.
(2) In WA4 sind im Bereich der Flächen für nicht überdachte Gemeinschaftsstellplätze (GSt) je 

Wohneinheit zwei Pkw-Stellplätze zu errichten.
(3) Ausnahmsweise ist für Wohnungen bis einschließlich 75 m² Wohnfläche ein Pkw-Stellplatz aus-

reichend.
(4) Auf den privaten Baugrundstücken sind jeweils zwei Fahrrad-Abstellplätze pro Wohnung zu er-

richten. 

12.4 Gestaltung von Flächen für Müll-/Abfallbehälter 
Stellflächen für Müll-/Abfallbehälter sind durch Strauchpflanzungen oder intensiv begrünte Ein-
friedungen optisch abzuschirmen. 

______________________________________________________

HINWEISE UND NACHRICHTLICHE ÜBERNAHME 

1. Versickerung des Niederschlagswassers
Gemäß § 44 Landeswassergesetz NRW in Verbindung mit § 55 Abs. 2 Wasserhaushaltsgesetz 
ist anfallendes Niederschlagswasser von Grundstücken, die nach dem 1. Januar 1996 erstmals 
bebaut, befestigt oder an die öffentliche Kanalisation angeschlossen werden, zu versickern, zu 
verrieseln oder ortsnah direkt oder ohne Vermischung mit Schmutzwasser über eine Kanalisati-
on in ein Gewässer einzuleiten, sofern dies ohne Beeinträchtigung des Wohls der Allgemeinheit 
möglich ist.
Auf das 'Hydrogeologische Gutachten“ (Anlage C der Begründung zum Bebauungsplan) wird 
hingewiesen.

2. Vorsorglicher Wasserschutz
Bei Bauvorhaben sind die Belange des vorsorglichen Wasserschutzes zu berücksichtigen und 
Grundwasserverunreinigungen durch wassergefährdende Stoffe wirksam zu verhindern.
Das Plangebiet liegt im geplanten Wasserschutzgebiet der Wassergewinnungsanlage Thomas-
berg; für den betroffenen Bereich wird voraussichtlich Schutzzone III A festgesetzt. Nach Fest-
setzung des Wasserschutzgebietes sind die Regelungen der Wasserschutzgebietsverordnung 
zu beachten.
Private Gartenbrunnen und Geothermieanlagen sind nicht zulässig.

3. Überschwemmungsgebiet
Im Bereich des Überschwemmungsgebietes sind die Regelungen des § 78 Wasserhaushaltsge-
setz (WHG) zu beachten.

4. Erdbebengefährdung 
Bei Planung und, Bemessung von Hochbauten ist die Bewertung der Erdbebengefährdung ge-
mäß den Technischen Baubestimmungen des Landes NRW mit DIN 4149:2005-04 „Bauten in 
deutschen Erdbebengebieten“ zu berücksichtigen. 
Das  Plangebiet  wird  folgender  Erdbebenzone /  geologischen Untergrundklasse  zugeordnet: 
Stadt Königswinter, Gemarkung Oelinghoven: 1 / T. Es wird darauf hingewiesen, dass die DIN 
4149:2005 durch den Gesetzgeber zurückgezogen und durch die Teile 1, 1/NA und 5 des bau-
aufsichtlich noch nicht eingeführten Eurocodes 8 (DIN EN 1998) ersetzt wurde.

5. Kampfmittelfunde
Luftbilder aus den Jahren 1939 bis 1945 weisen auf vermehrte Bodenkampfhandlungen hin; 
seitens der Bezirksregierung Düsseldorf / Kampfmittelbeseitigungsdienst wird eine Überprüfung 
der zu überbauenden Flächen auf Kampfmittel empfohlen. Die Karte im Anhang der Begrün-
dung weist den zu überprüfenden Bereich aus. 
Sofern es nach 1945 Aufschüttungen gegeben hat, sind diese bis auf das Geländeniveau von 
1945  abzuschieben.  Erfolgen  Erdarbeiten  mit  erheblichen  mechanischen  Belastungen  wie 
Rammarbeiten, Pfahlgründungen, Verbauarbeiten etc., wird eine Sicherheitsdetektion empfoh-
len. In diesem Fall ist das Merkblatt für Baugrundeingriffe auf der Internetseite / Bezirksregie-
rung Düsseldorf zu beachten. 

6. Städtebauliche und technische Kriminalprävention
Das Polizeipräsidium Bonn weist auf ihr kostenloses Informations- und Beratungsangebot zur 
städtebaulichen und technischen Kriminalprävention hin. Ausführliche Informationen sind telefo-
nisch sowie unter kkkpo.bonn@polizei.nrw.de erhältlich.

7. Lichtemissionen
Informationen zur Verhinderung nachteiliger Auswirkungen auf Tiere und Pflanzen wild lebender 
Arten durch Lichtemissionen können der LANUV-Info 42 (2018) „Künstliche Außenbeleuchtung 
– Tipps zur Vermeidung und Verminderung störender Lichtimmissionen“ entnommen werden. 
Vorsorglich wird auf die durch das Insektenschutzgesetz vom 18. August 2021 in das Bundes-
naturschutzgesetz (BNatSchG) eingefügte Vorschrift zum „Schutz von Tieren und Pflanzen vor 
nachteiligen Auswirkungen von Beleuchtungen“ (§ 41a BNatSchG) hingewiesen. Die Vorschrift 
tritt nach Erlass einer Rechtsverordnung nach § 54 Abs. 4 d BNatSchG durch das zuständige 
Bundesministerium in Kraft.

8. Gründach- und Solarkataster
Das Plangebiet besitzt nach dem Solardachkataster des Rhein-Sieg-Kreises ein solarenergeti-
sches Flächenpotenzial bei Solarthermie von 4080 bis 4120 kWh/m2/a und bei Photovoltaik von 
1021-1031  kWh/m2/a.  Seitens  des  Rhein-Sieg-Kreises  wird  die  Prüfung  von  erneuerbaren 
Energien zur dezentralen Erzeugung von Wärme und Strom im Plangebiet angeregt. 
Mit Hilfe der Plattform Gründach- und Solarkataster auf der Homepage des Rhein-Sieg-Kreises 
www.energieundklima-rsk.de kann eine detaillierte Wirtschaftlichkeitsberechnung zur einer kon-
kreten Anlage vorgenommen werden. 

9. Vorbeugender Brandschutz
Für das Plangebiet ist – bei normaler Wohnbebauung - eine Löschwassermenge von 800 Liter 
pro Minute für mindestens 2 Stunden erforderlich. Die gesamte Löschwassermenge ist in einem 
Radius von 300 m um das Gebäude herum sicherzustellen. Für die Feuerwehr ist in einem Ab-
stand von maximal 100 m von den einzelnen Objekten eine Entnahmestelle (Über- oder Unter-
flurhydrant) vorzusehen. 
Sind Gebäude bzw. Gebäudeteile mehr als 50 m von der öffentlichen Verkehrsfläche entfernt, 
ist eine befahrbare Feuerwehrzufahrt einzuplanen (§ 5 Abs. 1 BauO NRW).Bei der Ausführung 
der Flächen für die Feuerwehr sind die Musterrichtlinien über Flächen für die Feuerwehr in der 
Fassung Februar  2007 (zuletzt  geändert  durch Beschluss der  Fachkommission Bauaufsicht 
vom Oktober 2009) zu beachten. 

10. Vogelschlag an Gebäuden
Durch bauliche Maßnahmen soll der Vogelschlag an Glasflächen vermieden werden. 
Geeignete Maßnahmen zur Reduktion von gefahrvollen Durchsichten und Spiegelungen liegen 
in der Verwendung halbtransparenten Glases, hochwirksamer Markierungen und Abschattun-
gen insbesondere an risikobehafteten, verglasten Gebäudekanten, transparenten Balkongelän-
dern und Wintergärten.

11. Archäologische Funde und Befunde
Bei Bodenbewegungen auftretende archäologische Funde und Befunde sind der Gemeinde als 
Untere Denkmalbehörde oder dem LVR-Amt für Bodendenkmalpflege im Rheinland, Außenstel-
le Overath, Gut Eichthal, 51491 Overath, Tel.: 02206/9030-0, Fax: 02206/9030-22, unverzüglich 
zu melden. 
Bodendenkmal und Fundstelle sind zunächst unverändert zu erhalten. Die Weisung des LVR- 
Amtes für Bodendenkmalpflege für den Fortgang der Arbeiten ist abzuwarten. 

12. Altlasten
Werden bei Baumaßnahmen verunreinigte Bodenhorizonte angetroffen, so ist unverzüglich der 
Rhein-Sieg-Kreis, Amt für Technischen Umweltschutz, zu informieren (siehe § 2 Abs. 1 Landes-
bodenschutzgesetz NRW). Ggf. sind weitergehende Untersuchungen zur Gefährdungseinschät-
zung (Entnahme von Bodenproben, Durchführung von chemischen Analysen etc.) zu veranlas-
sen. 
Alle Maßnahmen im Zusammenhang mit schädlichen Bodenverunreinigungen sind mit dem Amt 
für Technischen Umweltschutz abzustimmen.

13. Abfallwirtschaft
Der Einbau von Recyclingbaustoffen ist nur nach vorhergehender wasserrechtlicher Erlaubnis 
zulässig. 
Das im Rahmen der Baureifmachung anfallende, bauschutthaltige oder organoleptisch auffällige 
Bodenmaterial  (z.  B.  aus Bodenauffüllungen)  ist  ordnungsgemäß zu entsorgen.  Die Entsor-
gungswege  des  abzufahrenden  Bodenaushubs  sind  vor  der  Abfuhr  dem  Rhein-Sieg-Kreis, 
Sachgebiet „Gewerbliche Abfallwirtschaft“, anzuzeigen. Dazu ist die Entsorgungsanlage anzu-
geben oder die wasserrechtliche Erlaubnis (Anzeige) der Einbaustelle vorzulegen.

14. Artenschutz
In Ergänzung zu den Festsetzungen unter 6.1 wird optional für den Turmfalken die Installation 
von Nistkästen oder Kunsthorsten empfohlen gemäß CEF-Maßnahme A 1 / Artenschutzrechtli-
che Prüfung Stufe II (Anlage A der Begründung zu diesem Bebauungsplan). Die Maßnahmen 
sind vor Fällung der Brutbäume umzusetzen.
In der Umgebung des Plangebietes (max. 1 Kilometer) sind insgesamt 3 Kunsthorste oder 3 
Nistkästen zu installieren. Die Horste können in Bäumen ab einer Höhe von ca. 10 Metern an-
gebracht werden (Abstand zueinander mind. 100 Meter). Die Nistkästen sind an hohen Gebäu-
den (ebenfalls ca. 10 Meter; nicht in Clustern) oder relativ isoliert stehenden Gehöften, Maschi-
nenhallen, Scheunen etc. zu installieren. Sie sind mindestens jährlich auf ihre Funktionsfähig-
keit außerhalb der Brutzeit zu überprüfen. In diesem Rahmen erfolgt auch eine Reinigung (Ent-
fernen von Vogelkot und anderen alten Nestern). 

15. Belange der Telekom
In allen Straßen bzw. Gehwegen sind geeignete und ausreichende Trassen mit einer Leitungs-
zone in einer Breite von ca. 0,50 m für die Unterbringung der Telekommunikationslinien der Te-
lekom vorzusehen. Hinsichtlich geplanter Baumpflanzungen ist das "Merkblatt über Baumstand-
orte und unterirdische Ver- und Entsorgungsanlagen" der Forschungsgesellschaft für Straßen- 
und Verkehrswesen, Ausgabe 2013; siehe insbesondere Abschnitt 3, zu beachten. Der Bau, die 
Unterhaltung  und  Erweiterung  der  Telekommunikationslinien  der  Telekom  dürfen  durch  die 
Baumpflanzungen nicht behindert werden. 
Zur Versorgung des Planbereichs mit Telekommunikationsanschlüssen ist die Verlegung zusätz-
licher Telekommunikationsanlagen erforderlich. Falls notwendig, müssen hierfür bereits ausge-
baute Straßen wieder aufgebrochen werden. 
Für den rechtzeitigen Ausbau des Telekommunikationsnetzes sowie die Koordinierung mit dem 
Straßenbau und den Baumaßnahmen der anderen Leistungsträger ist es notwendig, dass Be-
ginn  und  Ablauf  der  Erschließungsanlagen im Bebauungsplangebiet  der  Deutsche Telekom 
Technik GmbH, TI NL West, PTI 22 so früh wie möglich, mindestens 6 Monate vor Baubeginn, 
schriftlich angezeigt werden an: Deutsche Telekom Technik GmbH T NL West, PTI 22, Innere 
Kanalstr. 98, 50672 Köln.“ 
Es wird darauf hingewiesen, dass aus wirtschaftlichen Gründen eine Versorgung des Baugebie-
tes mit  Telekommunikationsinfrastruktur  in  unterirdischer  Bauweise nur  bei  Ausnutzung aller 
Vorteile einer koordinierten Erschließung sowie einer ausreichenden Planungssicherheit mög-
lich ist.

16. Vorgartensatzung der Stadt Königswinter
Die Regelungen der Vorgartensatzung der Stadt Königswinter vom 06.07.2021 sind anzuwen-
den.

17. Gründachkataster NRW 
Auf das Gründachkataster NRW (https://www.gruendachkataster.nrw.de) wird hingewiesen.

18. Einsicht in die Regelwerke und geltende Satzungen
Die der Textlichen Festsetzung Nr. 6.2 und den Hinweisen Nr. 4 und 7 zugrunde liegenden Nor-
men DIN 18300, DIN 4149:2005-04 „Bauten in deutschen Erdbebengebieten“ und LANUV-Info 
42 (2018) „Künstliche Außenbeleuchtung – Tipps zur Vermeidung und Verminderung störender 
Lichtimmissionen“ sowie geltende Satzungen der Stadt können bei der Stadtverwaltung Königs-
winter (Bauverwaltung) eingesehen werden.

Art der baulichen Nutzung
§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB

Allgemeines Wohngebiet (WA)
§ 4 BauNVO

Maß der baulichen Nutzung
§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB

Grundflächenzahl (GRZ)
§ 16 BauNVO

Zahl der Vollgeschosse als Höchstmaß
§ 16 BauNVO

Höhe baulicher Anlagen (Meter über NHN im DHHN 2016) als Höchstmaß: 
Oberkante baulicher Anlagen (s. textliche Festsetzung Nr. 1.2)
§ 16 BauNVO

Höhe baulicher Anlagen (Meter über NHN im DHHN 2016) als Höchstmaß: 
Wandhöhe (s. textliche Festsetzung Nr. 1.2)
§ 16 BauNVO

Bauweise, Baugrenzen
§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB

Offene Bauweise
§ 22 Abs. 1 und 2 BauNVO

Nur Einzelhäuser zulässig
§ 22 Abs. 2 BauNVO

Nur Einzel- und Doppelhäuser zulässig
§ 22 Abs. 2  BauNVO

Abweichende Bauweise
 (s. textliche Festsetzung Nr. 2)
§ 22 Abs. 4 BauNVO

Baugrenze
§ 23 BauNVO

Verkehrsflächen
§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB

Straßenverkehrsflächen

Straßenbegrenzungslinie

Öffentliche Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung: Spielstraße

Private Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung: Spielstraße

Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung: Fußweg

Vorgeschlagene Flächen für Besucherstellplätze 
(nicht Gegenstand der Festsetzung)

Vorgeschlagene Flächen für Aufstellflächen / Abfallbehälter 
(nicht Gegenstand der Festsetzung)

Vorgeschlagene Flächen für Treffpunkt / Spielplatz 
(nicht Gegenstand der Festsetzung)

Anpflanzung von Bäumen
§ 9 Abs. 1 Nr. 25 a BauGB

Anpflanzung von Bäumen

Sonstige Planzeichen

Flächen für nicht überdachte Stellplätze, Garagen und Carports
§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB

Flächen für nicht überdachte Gemeinschaftsstellplätze zugunsten der 
Baugrundstücke in WA4
§ 9 Abs. 1 Nr. 22 BauGB

Höhenlage (Meter über NHN im DHHN 2016) als Mindeststmaß:
Erdgeschossfußboden (Oberkante des Rohfußbodens)
§ 9 Abs. 3 BauGB

Zulässige Dachform: Flachdach
§ 9 Abs. 4 BauGB i. V. m. § 89 BauO NRW

Grenze des räumlichen Geltungsbereichs des
Bebauungsplans
§ 9 Abs. 7 BauGB

Nachrichtliche Übernahmen

Grenzen des festgesetzten Überschwemmungsgebiets
§ 9 Abs. 6a BauGB

Überschwemmungsgrenze bei Extremhochwasser
(aus Hochwasserrisikokarte NRW)
§ 9 Abs. 6a BauGB

Hinweise

Vorhandener Mischwasserkanal

Elektrizität: Vorhandene Leitung der Westnetz GmbH

RECHTSGRUNDLAGEN

Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November2017 (BGBl. I S. 
3634), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetztes vom 20.12.2023 (BGBl. 2023 I Nr. 394).

Bauordnung für das Land Nordrhein-Westfalen – Landesbauordnung 2018 - (BauO NRW 2018) in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 21. Juli 2018 (GV.NRW. S. 421), zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 31.10.2023 (GV. NRW. S. 1172).

Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 14. Juli 1994 (GV.NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 
5.7.2024 (GV. NRW. S. 444). 

Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Darstellung des Planinhalts (Planzei-
chenverordnung 1990 – PlanzV 90) in der Fassung der Bekanntmachung vom 18. Dezember 1990 
(BGBl. 1991 I S. 58), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 14. Juni 2021 (BGBl. I S. 
1802).

Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunutzungsverordnung - BauNVO) in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 2017 (BGBl. I S. 3786), zuletzt geändert 
durch Artikel 2 des Gesetzes vom 3.7.2023 (BGBl. 2023 I Nr. 176).

VERFAHRENSVERMERKE

ÜBEREINSTIMMUNGSVERMERK

Die Planunterlage stimmt mit dem amtlichen Lageplan vom ...........… überein und entspricht den 
Anforderungen. Die Festsetzung der städtebaulichen Planung ist geometrisch eindeutig.

Königswinter, den ...........…   
(Stempel)

AUSFERTIGUNG

Der Rat der Stadt Königswinter hat am ……………. diesen Bebauungsplan gemäß § 10 BauGB 
als Satzung beschlossen. Dieser Plan ist Urkundsplan, dessen Inhalt mit dem Satzungsbeschuss 
übereinstimmt. 

Königswinter, den ............…   

(Siegel) (Bürgermeister)

INKRAFTTRETEN

Der Satzungsbeschluss ist am ................ gemäß § 10 BauGB mit dem Hinweis, dass der Bebau-
ungsplan bei der Stadtverwaltung Königswinter, Servicebereich Stadtplanung, sowie im Internet 
unter www.koenigswinter.de von jedermann eingesehen werden kann, ortsüblich bekannt gemacht 
worden. 
Mit dieser Bekanntmachung ist der Bebauungsplan in Kraft getreten.

Königswinter, den ...........…   

(Siegel) (Bürgermeister)

123

538

122

445

815

942

549

1070

553

888

1046

106

651

162

1048

154

1284

238

114

101

906

121

359

1170

1282

1308

818

243

1045

113

1305

173

422

825

823

1310

1313

1314

1149

648

1309

1311

889

1281

1283

423

820

85

1280

639

640

644

817

636

642

646

364

316

80

821

612

152

105

995

360

590

120

547
938

153

115

443

631

314

250

182

587

657

1262

585

151

448

1047

78
436

1150

421

552

119

159

659

887

447

79

824

158

611

1202

1306

1225

361

816

100

710

910

1171

630

909

437

325

203

533

5941149

648

1309

1311

123

538

122

445

815

942

428

426

455

644

817

636

642

646

825

823

1310

1313

1314

451

315

711

435

150

602

417

441

907

442

980

1226

116

365

444

1228

71

260

981

1071

564

117

1307

157

438

540

160

601

603

358

539

79

824

158

611

1202

906

121

359

1170

1282

1308

818

243

437

325

203

533

594

436

1150

421

552

119

159

659

887

447

238

114

101

889

1281

1283

423

820

85

1280

639

640

1045

113

1305

173

422

549

1070

553

888

1046

106

651

1048

154

1284

116

365

444

1228

631

314

250

182

587

657

540

160

601

603

358

539

451

315

711

435

150

602

417

441

907

442

980

1226

547
938

153

115

443

1306

1225

361

816

100

710

910

1171

630

909

1262

585

151

448

1047

78

364

316

80

821

612

152

105

995

360

590

120

428

426

455

71

260

981

1071

564

117

1307

157

438

First 122.76

Traufe 118.43

Traufe 117.72

Traufe 121.69

Traufe 119.98

Traufe 120.42

Traufe 121.21

Schp.

First 125.67

Traufe 123.70

First 127.48

Tr. 124.42

Traufe 123.54

First 125.92

Traufe 124.45

First 125.59

First 125.24

Traufe 122.30

First 124.42

Traufe 123.72

Traufe 119.35

First 120.61

Traufe 116.23

First 123.45

First 123.45

Traufe 11
8.98

Traufe 11
8.98

First 122.76

Traufe 118.43

First 120.00

First 123.86

Traufe 121.69

Traufe 119.98

First 125.01

First 124.90

First 125.54
Traufe 120.42

Traufe 121.21

Traufe 122.67

Traufe 126.18

Traufe 124.90

First 125.74

First 124.66
First 126.13

Traufe 123.61
Traufe 123.15

117.87

117.85

116.57

117.36

118.01

116.45

117.77
118.01 117.51

116.73

KD 114.13

KS 111,60

KD 113.31

KS 110,98

KD 112.50

KS 110,63

113.32 113.17

KD 117.71

KS 115,15

KD 114.75

KS 112,69

117.94
117.92 117.93

118.01
118.05

117.98
117.99

117.87

117.79

117.76

117.70117.81

Traufe 121.79

117.31

116.64

AF

G/St

G/St

G/St

G/St

G/St

St

T/S

St

G/St

  

 

 
 

G/St

PLANSTRASSE A

PLANSTRASSE B

PLANSTRASSE C

#13

#8,55

#5

0,70

#3

#36,00

#5

#3
#16

#3

#6

13

#8
#3

#6

#3

#3

#6
#5

#6

   #11

#6

#4

#3

#3

#12

#3

#

#3

3,20

21
0°

22
5°

#3
#10

#3

#6

#1,50

#4

#2
#4

#6

#3

#3
#8

#10

#3

#1,50

#3

R 14

R 8

R 12

R 6

VbZ1 VbZ4

VbZ5

ED

WA1 II
0,4
a

FD

GH
128,5
WH

125,4

E

WA3 II
0,4
o

FD

GH
125,0
WH

121,9 Ü

Kanal

Kanal

Elektrizität

Elektrizität

Elektrizität

0 25 50 75 100

#1
0

#7,50

Zur Heide

Alt Oelinghoven

Eichenbachstraße

VbZ2

VbZ3

#25,50

OKF
115,75

#3

#3

6

#24

14,50

#3

#3

GH
126,5
WH

123,4

GH
126,0
WH

122,9

ED

WA2 II
0,4 a
FD

#3

WA4 II
0,4
o

FD

GH
125,25

WH
122,15

OKF
115,00

OKF
114,25

#1,50
#12

GSt

Teil A: Planzeichnung Teil B: Textteil

STADT
KÖNIGSWINTER

Bebauungsplan Nr. 50/13
"Azaleenweg / Alt Oelinghoven"

Entwurf M 1:500

    

Planungsstand: 27.01.2025

Erläuterung der Planzeichen

E

WA1

II

0,4

ED

o

FD

GH
125,0

z.B.

z.B.

z.B.

z.B.

VbZ1

VbZ2, VbZ3

G/St

St

AF

T/S

Ü

Kanal

Elektrizitäta

 

VbZ4, VbZ5

WH
121,9

z.B.

OKF
115,0

z.B.

GSt

Entwurfsverfasser:

0,6

11

Schwimm-becken

Zybresse

5

659

/10,0

260

159

/4,0

10

315

358

11

118.73

1262

106

157

/4,0

158

HsNr. 5

5 a

533

0,8

449

11 a

HsNr. 7

17

0,8

Gehweg

1228

182

Zybresse

118.43

105

178

980

1071

119.28

179

316

181

H
sN

r. 3

553

9

115.83

118.85

2,6

0,8

1170

177

13

0,6

1225

657

1046
4

0,9

/5,0

173

Apfelbaum

9

13

161

Apfelbaum

115.94

/4,0

817

162

180

600

Tanne

Nußbaum

3 a

/6,0

981

1171

887

117.56

15

11

451

117.02

2,0

9 a

994

3x0,4

238

1045

359

7

21

118.09

1307

4 a

Zeder

117.47

995

Apfelbaum

552

19

Nußbaum

/12,0

160

823

23

/4,0
leichte Böschung

Weg

W
eg

0,9

W
eg

Pflaumenbaum

W
eg

Weg

/6,0

/4,0

Weide

0,9/4,0

1,5
Fichte

/8,0

0,9
1,5

0,8

115.96

116.19
115.99

115.71

115.33
115.22

115.42
115.32

114.88

114.66

116.53

116.42

116.02

116.46

116.73

116.87

116.98

117.81 117.88

117.62

116.57

116.38

116.13

115.89

117.13
117.01

116.93
116.95

117.27

117.39
117.25

117.51

117.55

117.43

117.53

117.04

117.21

116.59

118.25

118.05

118.69

119.02
118.99

118.47

118.77

119.03

119.18

118.70

118.26

117.78

114.93

115.09
114.52

114.97

115.42

115.82
115.54

115.29

114.36
113.91

112.85

114.27

112.83

114.78

114.70

113.61

113.62

114.99

113.17

112.67

112.59

112.77

113.59

115.60

116.14

116.29

116.66

116.88117.45
117.36

117.49

117.50

117.78

118.06

118.80

112.48

112.31

112.38

112.59

112.63

113.20113.11

114.10

114.05

114.32

115.40115.88
116.27

116.48

115.90

116.59
116.46

118.48

118.48
118.39

118.07
118.07

118.34

117.53 114.52

116.80116.72116.74

117.69

118.07

117.56

117.65118.25118.51

118.39
118.42

118.59

118.38

118.34

118.22

118.14
118.06

118.04 118.02

118.18 118.21

118.24

118.20

118.03 117.88

117.83

117.64117.68

116.90
117.16

116.88

116.78

118.05
119.28119.36119.25

117.58

117.92

117.84

117.93

117.14
117.11

117.14

117.49

117.26

118.15

EFH 117.71

117.74

118.08
Verkleidung
im OG

117.99

117.73

117.17

117.00

113.09

117.08

Stall

O
K Pultdach 123.89

Traufe 117.72

113.41 113.28

114.09

114.63

112.23

KD 112.43

KS 109,89

Buche

0,7

Fichten

/8,0

/4,0Schp.

Gartenhaus

Schp.

First 122.07
Traufe 119.96

117.17

Dachrinne in Bodenhöhe

423

426

888

1070

448

889

Zu
r H

ei
de

Zur Heide

Eichenbachstraße

Alt Oelinghoven

Tor

116.32

U=0,7

115.83

115.96

116.19
115.99

115.71

115.33
115.22

115.42
115.32

114.88

114.66

116.53

116.42

116.02

116.46

116.73

116.87

117.31

116.57

116.38

116.13

115.89
116.64

114.93

115.09

115.42

114.63

Ø4,0

U=0,5Ø3,0

U=1,0
Ø6,0

Kirsche

U=1,9Ø10,0

U=1,0
Ø6,0

U=0,7 Ø3,0

U=1,0Ø8,0

116.06

116.30

115.87
115.72

116.30

116.34

115.50

115.91

116.12

116.34

116.38

116.27

116.18
Schp.

Obstbaum

Apfel

Obstbaum

Obstbaum

Ø3,0
U=0,5

Apfel

Apfel

Obstbaum

U=0,6Ø4,0

115.76

115.48

115.18

115.51

115.21
114.86

115.91

116.12

115.81

115.68

115.61

115.97

116.26
115.90

115.82 115.73

115.65

114.84

Apfel


	1 [BP-Offenlage]
	1/2
	3/1
	2/1
	4/1


